
943 der Beilagen zu den stenographisdten Protokollen des Nationalrates XllI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (871 der Bei­
lagen): übereinkommen (Nr. 26) über die 
Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung 

von Mindestlöhnen 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die 1928 in Genf zu ihrer 
11. Tagung zusammengetreten war, hat auf 
dieser Tagung das gegenständlime übereinkom­
men angenommen. Seinerzeit wurde von einer 
Ratifizierung abgesehen, da die Regierung der 
Auffassung war, daß nimt sämtlime Forderungen 
des übereinkommens -in österreich erfüllt seien 
und eine Veränderung der Remtslage, insbeson­

. dere des Grundsatzes "Kollektivvertrag brimt 
Satzung" aber aus grundsätzlimen Erwägungen 
ni mt in Frage kam, wurde dem Nationalrat 
lediglim ein Berimt mit dem Antrag auf Kennt­
nisnahme vorgelegt (335 der Beilagen, III. GP). 
Da der Sachverständigenaussmuß der Internatio­
nalen Arbeitsorganisation für die Anwendung 
der übereinkommen und Empfehlungen in 
seinem Bericht im Jahre 1969 jedom festgestellt 
hat, daß die von österreim aufgezeigten Hinder­
nisse einer Ratifikation nimt entgegenstehen 
und somit sämtlime Forderungen des überein­
kommeris von österreim erfüllt werden, steht 
einer Ratifikation nimts mehr im Wege. 

Pichier 
Berichterstatter 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
das gegenständlime übereinkommen am 9. No­
vember 1973 in Verhandlung genommen und 
namWortmeldungendes Abgeordneten M e I t e r 
sowie von Vizekanzler und Bundesminister für 
soziale Verwaltung Ing. H ä u s e reinstimmig 
besmlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des übereinkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß für soziale Verwaltung ersmien 
die Erlassung von Gesetzen im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG zur überführung des Vertrags­
inhaltes in die innerstaatlime Rechtsordnung 
erforderlim. 

Der Aussmuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 

1. Dem übereinkommen (Nr. 26) über die 
Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von 
Mindestlöhnen (871 der Beilagen) wird die ver­
fassungsmäßige Genehmigung erteilt. 

. 2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG durm Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

Wien, am 9. November 1973 

Horr 
Obmann 
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